








stanz habe jedoch davon abgesehen, eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. Ihr Verhalten kom­
me daher einer Rechtsverweigerung gleich. 

3.2 Mit Präsidialverfügung vom 8. Juni 2007 hat die Präsidentin der Vorinstanz dem Be­
schwerdeführer eine pauschale Notfallunterstützung in der Höhe von Fr. 500.- gewährt. Am 
21. Juni 2007 genehmigte die Vorinstanz diese Anordnung (Beschluss Nr. 319). Dagegen hat der 
Beschwerdeführer am 28. Juni 2007 Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat erhoben (VB 
151/2007). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers trifft es nicht zu, dass die Vorinstanz 
auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügungen verzichtet hätte. Vielmehr ist sie mit der Präsidi­
alverfügung vom 8. Juni 2007 sowie mit dem Genehmigungsbeschluss vom 21. Juni 2007 auf 
die Gesuche des Beschwerdeführers um Leistung einer Notfall Unterstützung eingetreten. Der Be­
schwerdeführer ist offensichtlich mit der Höhe des ausbezahlten Betrages nicht einverstanden. 
Dies bedeutet indessen nicht, dass der Vorinstanz eine Rechtsverweigerung angelastet werden 
müsste. Gestützt auf diese Ausführungen ist der Aufsichtsbeschwerde vom 28. Juni 2007 keine 
Folge zu leisten. 

4. Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerde vom 28. Juni 2007 (VB 151/2007) 
vor, dass er einen Anspruch auf Nachzahlung von wirtschaftlicher Nothilfe für die Monate April 

C* bis Juni 2007 habe (April: Fr. 1 229.-; Mai: Fr. 1 144.- ; Juni: Fr. 1 200.-). 

4.1 Mit RRB Nr. 348 vom 21. März 2007 hat der Regierungsrat entschieden, dass die 
Beigeladene die Leistung von wirtschaftlicher Hilfe per 3 1 . Oktober 2006 zu Recht eingestellt 
habe. Des Weiteren hat er ausdrücklich festgehalten, dass der Beschwerdeführer bei einem Ver­
mögensfreibetrag von Fr. 4 000 . - und ohne Berücksichtigung von anfälligen ausserordentlichen 
Ausgaben seinen Lebensunterhalt grundsätzlich bis im Juni 2007 aus eigenen Mitteln hätte zu 
bestreiten vermögen. Durch die angeblich getätigten Zahlungen habe der Beschwerdeführer be-
wusst versucht, sein Vermögen zu vermindern, um weiterhin in den Genuss von Sozialhilfeleis­
tungen zu kommen. Mit Entscheid vom 24. Mai 2007 hat das Verwaltungsgericht diesen Regie-
rungsratsbeschluss geschützt (VGE III 2007 56). Am 22. Juni 2007 hat der Beschwerdeführer 
dagegen eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht, über welche 
dieses bis anhin noch nicht entschieden hat. 

4.2 In der Aufsichtsbeschwerde vom 12. April 2007 (vgl. VB 93/2007 bzw. RRB Nr. 868 
vom 26. Juni 2007) hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, dass ihm die Viollier AG am 
21. Dezember 2006 Fr. 51.30, die CSS Kranken-Versicherung AG am 13. Februar 2007 

f^ Fr. 7.40 sowie Dr. med. Martin H. Jenzer am 16. Februar 2007 Fr. 163.- in Rechnung gestellt 
hätten. Zu berücksichtigen ist in dieser Hinsicht, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer am 
8. Juni 2007 immerhin eine pauschale Nothilfe in der Höhe von Fr. 500.- ausgerichtet hat. Da­
mit hätte er diese ausserordentlichen Kosten von insgesamt Fr. 221.70 decken können. Da der 
Regierungsrat nach wie vor davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer für seinen Lebensunterhalt 
bis im Juni 2007 aus eigenen Mitteln hätte aufkommen können, besteht vorderhand kein Anlass, 
ihm Nachzahlungen für die Monate April bis Juni 2007 zu leisten. Sollte das Bundesgericht die 
subsidiäre Verfassungsbeschwerde vom 22. Juni 2007 gutheissen, müsste das örtlich zuständige 
Gemeinwesen auf das Ersuchen des Beschwerdeführers zurückkommen. 

5. Des Weiteren bemängelt der Beschwerdeführer, dass die Vorinstanz die Ausrichtung der 
Notfallhilfe von seinem persönlichen Erscheinen abhängig gemacht habe. 

5.1 Die Behörde ermittelt von Amtes wegen den für eine Verfügung oder einen Entscheid 
erheblichen Sachverhalt und erhebt die erforderlichen Beweise (§ 18 Abs. 1 VRP). Gemäss § 19 
Abs. 1 VRP sind die Parteien verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken, 
soweit dies nötig und ihnen zumutbar ist. Wer um wirtschaftliche Hilfe nachsucht, oder sie er­
hält, hat über seine Verhältnisse wahrheitsgetreu Auskunft zu geben, Einsicht in seine Unterlagen 
zu gewähren und Änderungen in seinen Verhältnissen umgehend zu melden (§ 10 der Vollzie-
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hungsverordnung vom 30. Oktober 1984 zum Gesetz über die Sozialhilfe [SRSZ 380.111/ShV]; 
Ziff. A.5.2 der SKOS-Richtlinien). Die Sozialhilfebehörde darf in der Regel verlangen, dass die 
hilfesuchende Person zur Abklärung des Sachverhalts persönlich erscheint (Felix Wolffers, Grund-
riss des Sozialhilferechts, 2. Auflage, Bern 1999, S. 105). 

5.2 Nach Angaben der Vorinstanz führt ihre Präsidentin üblicherweise mit jedem neuen 
Gesuchsteller ein persönliches Gespräch. Dass sie sich als Mitglied der verfügenden Behörde ein 
Bild von der jeweiligen Situation machen will, kann ohne Weiteres nachvollzogen werden.  

 

 Es kann nicht beanstandet werden, dass die Präsidentin der Vorinstanz den materiel­
len Anspruch des Beschwerdeführers auf zusätzliche wirtschaftliche Hilfe im Rahmen einer Be­
sprechung eruieren wollte. Aus diesen Gründen hat die Vorinstanz die Leistung von Nothilfe zu 
Recht vom persönlichen Erscheinen des Beschwerdeführers abhängig gemacht. In diesem Sinne 
ist festzuhalten, dass die Gewährung wirtschaftlicher Hilfe mit Bedingungen verbunden werden 
kann, wenn dadurch die richtige Verwendung der Hilfe sichergestellt werden soll oder die Lage 
des Hilfsempfängers verbessert werden kann (§ 9 Abs. 1 ShV). Der Beschwerdeführer ist darauf 
hinzuweisen, dass er zukünftig seiner Mitwirkungspflicht nachkommen bzw. die festgelegten 
Termine vollumfänglich wahrnehmen muss. Ä 

6. In der Beschwerde vom 16. Juli 2007 (VB 191/2007) verlangt der Beschwerdeführer 
die Ausrichtung von wirtschaftlicher Hilfe ab Juli 2007 gemäss dem kantonalen Berechnungs­
blatt zur Bemessung der Sozialhilfe. 

6.1 Nach § 11 ShG haben die Gemeinden dafür zu sorgen, dass Hilfesuchenden die nöti­
ge und fachgerechte Sozialhilfe zuteil wird (Abs. 1), die u.a. auch die Vermittlung wirtschaftlicher 
Hilfe umfasst (Abs. 2 lit. d). Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe hat, wer für seinen Lebensunter­
halt und den seiner Familienangehörigen nicht hinreichend oder rechtzeitig aus eigenen Mitteln 
aufkommen kann (§ 15 ShG). Die wirtschaftliche Hilfe erstreckt sich auf die Gewährung des not­
wendigen Lebensunterhaltes im Sinne eines sozialen Existenzminimums (§ 16 Abs. 1 ShG). Sie 
ist rechtzeitig zu gewähren und soll eine drohende Notlage abwenden und Rückfälle vermeiden 
helfen (§ 3 Abs. 1 ShG). 

6.2 Sowohl die Vorinstanz wie auch die Fürsorgebehörde Schwyz erachten sich als örtlich 
unzuständig zur finanziellen Unterstützung des Beschwerdeführers. Mit RRB Nr. 868 vom 
26. Juni 2007 hat der Regierungsrat entschieden, dass der Unterstützungswohnsitz des Be-
schwerdeführers in der Gemeinde Ingenbohl liege. Die am 17. bzw. 19. Juli 2007 dagegen erho- > 
benen Verwaltungsgerichtsbeschwerden sind noch hängig. Da sich dieser negative Kompetenz­
konflikt nicht zu Lasten des Beschwerdeführers auswirken soll, hat das Justizdepartement die 
Vorinstanz am 5. Juli 2007 angewiesen, dem Beschwerdeführer bis zum Vorliegen eines rechts­
kräftigen Entscheides in der Hauptsache wirtschaftliche Hilfe zu leisten, soweit dieser in mate­
rieller Hinsicht einen Anspruch hat. Diese vorsorgliche Massnahme ist sofort nach ihrem Erlass in 
Rechtskraft erwachsen. Am 10. Juli 2007 leistete die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zwar 
erneut eine pauschale Notfallunterstützung von Fr. 500.- . Sie hat es jedoch unterlassen, zur 
Bestimmung seines materiellen Anspruchs ein Unterstützungsbudget zu erstellen. Somit hat sie 
nur ungenügend abgeklärt, in welchem Umfang der Beschwerdeführer einen Anspruch auf wirt­
schaftliche Hilfe hat. Die Vorinstanz wird ersucht, die erforderlichen Abklärungen umgehend 
nachzuholen und dem Beschwerdeführer ab Juli 2007 gegebenenfalls die nötige wirtschaftliche 
Hilfe zu leisten. Sollte mit rechtskräftigem Entscheid ein anderes Gemeinwesen als unterstüt­
zungspflichtig erklärt werden, kann die Vorinstanz gestützt auf § 21 Abs. 2 ShG Rückgriff auf 
dieses nehmen. 

7. Der Beschwerdeführer verlangt von der Vorinstanz die Übernahme der Arztrechnung von 
Dr. med. Martin H. Jenzer vom 16. Februar 2007 in der Höhe von Fr. 163.-. Diese Forderung 
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stammt aus einem Zeitraum, in welchem der Beschwerdeführer nach Ansicht des Regierungsrates 
und des Verwaltungsgerichts keinen Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe hatte. Der Beschwerde­
führer hätte die Rechnung somit schon längst aus eigenen Mitteln begleichen müssen. Aus den 
in den Erwägungen 4.1 und 4.2 dargelegten Gründen ist die Vorinstanz jedenfalls nicht verpflich­
tet, für diese Forderung aufzukommen. 

8.1 Zusammenfassend ist die Beschwerde VB 151/2007 abzuweisen, den Aufsichtsbe­
schwerden VB 152/2007 und VB 154/2007 wird keine Folge gegeben. Die Beschwerde VB 191/ 
2007 ist teilweise gutzuheissen. Die Vorinstanz wird eingeladen, dem Beschwerdeführer in der 
Höhe seines noch zu berechnenden Anspruchs wirtschaftliche Hilfe zu leisten, bis das örtlich 
zuständige Gemeinwesen rechtskräftig bestimmt ist. An der vom Justizdepartement mit Zwi­
schenbescheid vom 5. Juli 2007 angeordneten vorsorglichen Massnahme wird bis zum Eintritt 
der Rechtskraft des vorliegenden Beschwerdeentscheides festgehalten. 

8.2 Unter Berücksichtigung ihres teilweisen Unterliegens im Verfahren VB 191/2007 wird 
der Gemeinde Ingenbohl Vi (Fr. 250.-) der Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 1 000.- aufer­
legt (§ 72 Abs. 2 VRP). Da die Vorinstanz dem Beschwerdeführer wirtschaftliche Hilfe gewährt, 
wird der von ihm zu tragende Anteil von 3/A (Fr. 750.-) auf die Staatskasse genommen. Parteient­
schädigungen werden keine gesprochen. 

jp*k 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Die Beschwerde VB 151/2007 wird abgewiesen. 

2. Den Aufsichtsbeschwerden VB 152/2007 und VB 154/2007 wird keine Folge geleistet. 

3. Die Beschwerde VB 191/2007 wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird ange­
wiesen, dem Beschwerdeführer rückwirkend vom 1. Juli 2007 bis zur rechtskräftigen Bestim­
mung des örtlich zuständigen Gemeinwesens wirtschaftliche Hilfe im Rahmen seines allfälligen, 
monatlich zu ermittelnden Fehlbetrages zu leisten. Sollte ein anderes Gemeinwesen als unter­
stützungspflichtig erklärt werden, kann die Vorinstanz Rückgriff auf dieses nehmen. 

4. Die Verfahrenskosten (inklusive Kanzleikosten) in der Höhe von Fr. 1 000.- werden der 
Gemeinde Ingenbohl zu Fr. 250.- auferlegt, Fr. 750.- werden auf die Staatskasse genommen. 
Die Gemeinde Ingenbohl hat diesen Betrag der Staatskanzlei zu überweisen. 

5. Gegen Ziff. 1, 3 und 4 dieses Entscheides kann innert 20 Tagen seit dessen Zustellung 
Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht erhoben werden. 

6. Zustellung: Beschwerdeführer; Vorinstanz; Beigeladene; Departement des Innern; 
Staatskanzlei (als Rechnungsführerin/im Dispositiv; VB 151/2007, VB 152/2007, VB 154/2007 
und VB 191/2007); Justizdepartement (unter Rückgabe der Akten). 

amen des Regier jngsrates: 

ÄloTs Christen, Landammann 

Peter Gander, Staatsschreiber 
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